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Erste Verordnung 
zur Änderung der Krankenhaus-Covid-19-Verordnung

Vom 12. November 2020

(2) Die Steuerungsgruppe besteht aus Vertreterinnen und Ver
tretern der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung, der 
Krankenhausaufsicht und der Berliner Feuerwehr. Die Steue
rungsgruppe wird durch die CoronaKoordinierungsstelle der 
CharitéUniversitätsmedizin Berlin für den Bereich der inten
sivmedizinischen COVID19Versorgung unterstützt.

(3) Sobald die für Inneres zuständige Senatsverwaltung nach § 7 
Absatz 1 des Katastrophenschutzgesetzes vom 11. Februar 1999 
(GVBl. S. 78), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Mai 
2016 (GVBl. S. 240) geändert worden ist, den Katastrophenalarm 
auslöst, wirkt die Steuerungsgruppe nach Absatz 1 in der zentralen 
Einsatzleitung nach § 9 des Katastrophenschutzgesetzes mit.“

3. § 11 wird wie folgt gefasst:
„§ 11 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Ge

setz und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft; sie tritt am Tag 
des Außerkrafttretens der SARSCoV2 Infektionsschutzverord
nung in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft. Die für Ge
sundheit zuständige Senatsverwaltung veranlasst die Bekannt
machung des Tages des Außerkrafttretens im Gesetz und Ver
ordnungsblatt für Berlin.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. November 2020

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i

Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom  
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des  
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 5 Absatz 3 Satz 2 der 
SARSCoV2Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 (GVBl. 
S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 3. November 2020 
(GVBl. S. 854) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Krankenhaus-Covid-19-Verordnung

Die KrankenhausCovid19Verordnung vom 3. November 2020 
(GVBl. S. 858) wird wie folgt geändert:
1. § 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „an Covid19 erkrankten“ werden gestrichen.
b) Das Wort „sechs“ wird durch das Wort „vier“ ersetzt.

2. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a 
Einrichtung einer Steuerungsgruppe,  

Koordinierung der Versorgung von Notfallpatientinnen  
und patienten

(1) Bei der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung wird 
eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die bei Verschärfung der 
Pan demielage die Belegung der reservierten intensivmedizi
nischen Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit durch 
an Covid19 erkrankte Patientinnen und Patienten in zugelasse
nen Krankenhäusern koordiniert. Die Steuerungsgruppe nimmt 
ihre Tätigkeit auf, wenn in den Notfallkrankenhäusern und Not
fallzentren der Level 1 und 2 die Reservierungsquote 35 Prozent 
beträgt.


